
BayStVollzG: Art. 137 Entlassung, Unterbringung auf freiwilliger Grundlage

Art. 137  Entlassung, Unterbringung auf freiwilliger Grundlage 
 
(1) Für den Entlassungszeitpunkt und die Entlassungsbeihilfe gelten Art. 18 und 80 entsprechend.

(2) 1Die Jugendstrafvollzugsanstalt kann auf Antrag der jungen Gefangenen nach Entlassung die im Vollzug 
begonnene Betreuung vorübergehend fortführen, soweit diese nicht anderweitig durchgeführt werden kann. 
2Hierzu können junge Gefangene auf Antrag auch vorübergehend über den Entlassungszeitpunkt hinaus in 
einer Abteilung des offenen Vollzugs verbleiben oder in einer solchen nach Entlassung wieder 
aufgenommen werden, wenn der Erfolg der Erziehung gefährdet und ein Aufenthalt in der 
Jugendstrafvollzugsanstalt aus diesem Grund gerechtfertigt ist. 3Ein Widerruf des Antrags darf nicht zur 
Unzeit erfolgen. 4Nach dem Entlassungszeitpunkt oder der Wiederaufnahme sind die nach diesem Gesetz 
geltenden Vorschriften mit der Maßgabe entsprechend anzuwenden, dass Maßnahmen des Vollzugs nicht 
mit unmittelbarem Zwang durchgesetzt werden dürfen. 5Art. 101 Abs. 2 und 3 bleiben unberührt.


